
 

 
 
 
 
 
 
 

VERPFLICHTUNG ZUR WAHRUNG DER VERTRAULICHKEIT UND ZUR 
BEACHTUNG DES DATENSCHUTZES 

(gültig mit Anwendbarkeit der DSGVO ab 25. Mai 2018) 
 
 
Sehr geehrte(r) Frau/Herr ……………………………, 
 
da Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Volunteer-Bereichsleiter mit personenbezogenen Daten der 
Volunteers in Kontakt kommen, verpflichten wir Sie hiermit zur Beachtung des Datenschutzes, 
insbesondere zur Wahrung der Vertraulichkeit. 
 
Ihre Verpflichtung besteht umfassend. Sie dürfen personenbezogene Daten selbst nicht ohne Befugnis 
verarbeiten und Sie dürfen anderen Personen diese Daten nicht unbefugt mitteilen oder zugänglich 
machen. 
 
Unter einer Verarbeitung versteht die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jeden mit oder ohne 
Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang 
mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder 
die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, sie direkt oder 
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert 
werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. 
 
Ihre Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fort. 
 
Unter Geltung der DSGVO können Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie nach anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe 
geahndet werden. 
Datenschutzverstöße können zugleich eine Verletzung arbeits- oder dienstrechtlicher Pflichten bedeuten 
und entsprechende Konsequenzen haben. 
 
Datenschutzverstöße sind ebenfalls mit möglicherweise sehr hohen Bußgeldern für das Unternehmen 
bedroht, die gegebenenfalls zu Ersatzansprüchen Ihnen gegenüber führen können. 
 
Ein unterschriebenes Exemplar dieses Schreibens reichen Sie bitte an die Tischtennis Marketing GmbH 
zurück. 
 
 
 

Karben, 17.04.2023  Tischtennis Marketing GmbH 
 
 
 
Über die Verpflichtung auf das Datengeheimnis und die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen wurde 
ich unterrichtet. 
 
 
 

Ort, Datum   Unterschrift des Verpflichteten  

 

Deutsche Tischtennis-Finals 2024 
13.-16. Juni 

Messe Erfurt 
 



 

Anhang – Einschlägige Vorschriften 

 
Art. 29 DSGVO - Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 
 
Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, 
die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich auf Weisung des 
Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind. 
 
Art. 83 DSGVO - Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen 
 
(4)  Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von 
bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit erzielten 
Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher 
ist: 

1. die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 25 bis 39, 
42 und 43; 

2. die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43; 
3. die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Absatz 4. 

 
(5)  Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von 
bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten 
Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher 
ist: 

1. die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der Bedingungen für die Einwilligung, gemäß 
den Artikeln 5, 6, 7 und 9; 

2. die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 bis 22; 
3. die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine 

internationale Organisation gemäß den Artikeln 44 bis 49; 
4. alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Kapitels IX 

erlassen wurden; 
5. Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden oder endgültigen Beschränkung 

oder Aussetzung der Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 
oder Nichtgewährung des Zugangs unter Verstoß gegen Artikel 58 Absatz 1. 

 
(6)  Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 werden im 
Einklang mit Absatz 2 des vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines 
Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist. 
 
§ 42 BDSG - Strafvorschriften 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein 
zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, 

1. einem Dritten übermittelt oder 
2. auf andere Art und Weise zugänglich macht 

und hierbei gewerbsmäßig handelt. 
 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, 
die nicht allgemein zugänglich sind, 

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 
2. durch unrichtige Angaben erschleicht 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen. 
 
§ 43 BDSG - Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt oder 
2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig unterrichtet. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 


